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262 gHuft*. Çu»î>f9.i.»âêtîMSJ§ („SRetfterMatt®) Sto. 24

i*kwerlxftanC> ttnfc ûalHungêfttiert.
Rten treibt ber „Shurgauer»,8tg.": Sor einiget

ßeit ift in bet Sagegpreffe ein Slufruf erfchienen, öa§

Publilum möge jt<h boch mehr an bie Sarjahlung
gewöhnen unb bie |>anbmerïgmeifiec nicht länget als
nötig auf Sejaljtung bet Rechnungen matten laffen.
Siefer lufruf ift bureaus Berechtigt. Sie §anbmerfer
miiffen tljre Següge bon Rohmaterialien unb §al6=
fabrifaten auch prompt ober auf furge Sermine be»

galten, itjre Arbeiter entlöhnen unb itjre Steuern unb
Abgaben anberer $rt entrichten. gnêbefonbere jüngeren
©ewerbetreibenben mirb ba§ gortfommen baburch feljr
etfctsmerf, menu bie Kunöfchaft übermäßig lange mit
ber Segahlung gumartet. SRad^bem eg in ben Stäbten
möglid) geworben ift, bie Käuferfitten gu berbeffern, ift
gu ijoffen, bafs ftdj auch in lätcöltäjen ©egenbett eine

SBenbung gum Seffern anbahnen werbe. gmmerhtn
ift gu fagen, bag biete ©emerbetreibenbe f et ber mit-
fdjulbig finb, wenn bie Rechnungen nicht pttntttich
Beglichen werben.

gür Reparaturen foHte ber ©runbfah gelten,
bafi fie nur gegen Sargatjtung abgeliefert werben.
Sn öerfdjiebenen ©efchäften befinben fich fotdje Stn=

fchläge; anbete bagegen lümraern ftch nicht um biejen
©runbfal unb bertröfien ftch auf fpäter. lieberhaupt
wirb ba unb bort biet gu biet Krebit eingeräumt, fo«
baji öa§ liebe Publifum Bielfach birelt in Serfudjung
tomrat, Schulben gu machen.

Sie ©ewerbetreibenben faßten fich angewöhnen,
püntflich Rechnung gu ftetten. SSßenn bie gaB
turen gu beftiramten Serminen einlaufen, fo würben
fich We Säufer auch eher baran gewöhnen, fie reget«
mähig gu begleichen. SerfehiebenenoriS nimmt man fids
aber nicht bie äRühe, bie Situer regelmäßig gu tontrol«
tiereit unb Rechnungsauszüge gu berfenben. Sie fan«
tonaten Sermaliungen unb öerfchiebene inbuftrieße Se«
triebe erfudjen feit fahren regelmäßig burch 3eitung§«
inférât, gum ©emefterabfchluß bie Rechnungen borgu«
legen. Sticht einmal foldje wohlgemeinte ©inlabungen
werben befolgt; eS fommt bielmehr bor, bah Rehmen«
gen, welche fdjon über ein 3a!)r alt jura erften
SRat borgewiefen werben, tro| wieberholten gnferierenS.
Seim ©mpfänger entfielt baburch eine berfiänbliche
Serftimmung gegen ben RechnungSfteHer, unb Öiefer
fchäbigt fich eine fo faumfelige SBahrung feiner
Sntereffen fetbft.

@S wäre auch gwedmäßig, wenn in benjenigen
Sranchen, in welchen gegen Sargafjlung ober innert
30 Sagen Rabatte ober Stonti berabfolgt werben,
biefe Sergünftigungen auf betn RechnungSformular
mitgeteilt würben. Ser Kuttbe weih bann, wie e§

gehalten mirb, unb fann feine eigenen gntereffen burch
Sargahlung ober menigftenS burch Snnehaltung ber
angegebenen gahlungSftifi am Beften wahren.

Sn immer gröberer $aht f)aben bie ^anbmerOr
unb ©ewerbetreibenben eingefehen, ba| man bcm
Kunben bag Segahlen ber Rechnungen tunlidjft er«
leichtern muh, gumat bann, wenn er nicht in ber«
felben Drtfchaft ober in einem anbetet Seite babon
wohnt. ©ine h^borragenbe ©deidjterung ber $ahlueig
fteHt ber Seitritt gum 5ßoft<hedberfehr bar. ©S
unierliegt feinem Zweifel, bah eine Rechnung, welcher
ein ißofichecfformutar gut ©ingahlung beS SeiragcS
beiliegt, rafter begahlt wirb, als wenn ber Kmtbe
für eine öieHeidjt Heine Summe bie ©ebüljren für ein
Pofiraanbat begahlen muh.

SaS fchweigertfche Pofichecïmefen barf a!§ bor»
Bit blich bezeichnet werben. Sie Rttnbefifiammetnlage
beträgt nur noch 50 gr. Sie ©nthaben werben ber«

ginft. Sie Rechnungginhaber werben auf ben 15. unb
legten Sag be§ SRonatS unentgeltlich bom Stanb ihrer
Rechnung benachrichtigt, gür Sareingahlnngen unb Stn§=

gghlungen wirb eine billige ©ebühr erhoben, bagegen
fann~ ber Kontoinhaber beliebige lieberträge auf anbere
Konten taç=gebtihrenfret üornehmen laffen.

©nbe 1923 befianben über 50,000 ißofichedfonten
in ber Schweig. Räch einer Statiftif über bie ge«

fchäfttiche Setätigung ber Rechnungginhaber mar bag

©ewerbe mit 8159 Konten üertreten. Sie Sorteile
beg PoftähedwefenS nehmen für jeben eingetnen Seil«

nehmer gu, je inkier bag Kontenne| felber ift, ba tie
lleberwetfungen üon einem Konto auf ein anbereg
gebührenfrei auggeführt werben. Siefe Sorteite fodtete

fpegieü auch bie ©ewerbetreibenben beranlaffen, fich

ein ißoftdhcdfonto eingurichten. Sie werben baburch
bagu beitragen, bie 3<*l)limg^jtOm beg Sanbeg gu
tierbeffern.

HlSgemeine infiiftrbewilligiiiigeti.
(SBerfitguitg be§ eibgenöfftfdjen S?oIïâœittf(haft§bepartementê

nom 1. September 1925.)

I. werben bi§ auf weitereg folgenbe allgemeine
©infuhrbewilligungen über alle ©reujen erteilt:

BoHtartf«
Dberleber, anbere als Kalbteber, ©chmafleber «umntet

unb brauneg ober gewi^fteg Rinbgteber 181
3eug« unb Riemenleber 182
fieberarten, nidEjt anberweit genannte 184
Seftanbteile oon @c|uhen unb Pantoffeln aug

Seber 190
Schuhe unb Pantoffeln aug Stramin, gitg ufw. 199
Schuhe, nicht anbetmeitig genannte 201
Sau« unb Ruhholâ wit ber Irt befdjtagen,

Rabelholg 232
Schreittetwaren, glatt, roh 259
©chretnerwaren, glatt, anbere atg roh« • • • 260
Sufug«, ©alanterie« unb Phantafieartifet aug

§o!g unb fogen. Kleinmöbel, anbere alg in
Serbinbung mit Sejtüftoffen 268 b

gertige §olgwaren, nid|t anberweitig genannt, roh 270
gertige Doljmaren, nirfjt anberweitig genannt,

anbere alg rohe 271
©tahlbrahtbürften 284 a

Sürftenbinberwaren, poliert, tacfiert ufw. 285b
Kartong im ©ewi^t oon 200 big 300 gr per m*

ohne nachträgliche Searbeitung 303
Kartong im ®ewicht oon über *300 gr per

ohne nachträgliche Searbeitung 304
Papiere unb Kartong, gefindjen, ungemuftert ufw. 306d
Papiere unb Kartong, gef^nitten in ber Sreite

oon weniger alg 25 em 308
Papiere unb Kartong, einfarbig bebrudtt, lofe

ober brofdjjtert 312

Papiere unb Kartong, mehrfarbig bebrucît, lofe '

ober brofctjiett 314
Papiere unb Kartong, nach anberem Setfahren

bebrucît, lofe ober brofc|iert 316

Päd« unb galtfcha^teln, Rohre, nicht übergo«
gen ufw. 330

©efchäffibüshet, Igenben u. bergt 335

Sudjbinber« unb Kartonnagearbeiten, nicht anber«
weitig genannt, mit Papier auggerüftet 338 b

Suchblnber« unb Kartonnagearbeiten, nic^t anber«
weitig genannt, mit ©etbe ufw. auggerüftet 340a

Suchbtnöer« unb Kartonnagearbeiten, nicht anber«
weitig genannt, anbere 340b

Seilerarbeiten: Stride, Saue 423

Pferbe« unb .Süffelhaare, anbere alg rohe 497

Mnflr. fchweiz. Ha«dW.-ZeitMig („Meisterblatt«) Nr. 24

Gsroerbestcmd mnö Iahlungssitten
Man schreibt der „Thurgauer-Ztg.": Vor einiger

Zeit ist in der Tagespresse ein Aufrus erschienen, das
Publikum möge sich doch mehr an die Barzahlung
gewöhnen und die Handwerksmeister nicht länger als
nötig auf Bezahlung der Rechnungen warten lassen.
Dieser Aufruf ist durchaus berechtigt. Die Handwerker
müssen ihre Bezüge von Rohmaterialien und Halb-
sabrikaten auch prompt oder auf kurze Termine be»

zahlen, ihre Arbeiter entlöhnen und ihre Steuern und
Abgaben anderer Art entrichten. Insbesondere jüngeren
Gewerbetreibenden wird das Fortkommen dadurch sehr
erschwert, wenn die Kundschaft übermäßig lange mit
der Bezahlung zuwartet. Nachdem es in den Städten
möglich geworden ist, die Käufersitten zu verbessern, ist

zu hoffen, daß sich auch in ländlichen Gegenden eine

Wendung zum Bessern anbahnen werde. Immerhin
ist zu sagen, daß viele Gewerbetreibende selber mit-
schuldig sind, wenn die Rechnungen nicht pünktlich
beglichen werden.

Für Reparaturen sollte der Grundsatz gelten,
daß sie nur gegen Barzahlung abgeliefert werden.

In verschiedenen Geschäften befinden sich solche An-
schlüge; andere dagegen kümmern sich nicht um diesen
Grundsatz und vertrösten sich auf später. Ueberhaupt
wird da und dort viel zu viel Kredit eingeräumt, so-
daß das liebe Publikum vielfach direkt in Versuchung
kommt, Schulden zu machen.

Die Gewerbetreibenden sollten sich angewöhnen,
pünktlich Rechnung zu stellen. Wenn die Fak-
turen Zu bestimmten Terminen einlaufen, so würden
sich die Käufer auch eher daran gewöhnen, sie regel-
mäßig zu begleichen. VerschiedenZnorts nimmt man sich
aber nicht die Mühe, die Bücher regelmäßig zu kontrol-
lieren und Rechnungsauszüge zu versenden. Die kan-
tonalen Verwaltungen und verschiedene industrielle Be-
triebe ersuchen seit Jahren regelmäßig durch Zeitungs-
insérât, zum Semesterabschluß die Rechnungen vorzu-
legen. Nicht einmal solche wohlgemeinte Einladungen
werden befolgt; es kommt vielmehr vor, daß Rechnun-
gen, welche schon über ein Jahr alt sind, zum ersten
Mal vorgewiesen werden, trotz wiederholten Jnseriersns.
Beim Empfänger entsteht dadurch eine verständliche
Verstimmung gegen den Rechnungssteller, und dieser
schädigt sich durch eine so saumselige Wahrung seiner
Interessen selbst.

Es wäre auch zweckmäßig, wenn in denjenigen
Branchen, in welchen gegen Barzahlung oder innert
30 Tagen Rabatte oder Skonti verabfolgt werden,
diese Vergünstigungen auf dem Rechnungsformular
mitgeteilt würden. Der Kunde weiß dann, wie es
gehalten wird, und kann seine eigenen Interessen durch
Barzahlung oder wenigstens durch Jnnehaltung der
angegebenen Zahlungsfrist am besten wahren.

In immer größerer Zahl haben die Handwerker
und Gewerbetreibenden eingesehen, daß man dim
Kunden das Bezahlen der Rechnungen tunlichst er-
leichtern muß, zumal dann, wenn er nicht in der-
selben Ortschaft oder in einem andern Teile davon
wohnt. Eine hervorragende Erleichterung der Zahlung
stellt der Beitritt zum Po st checkverkehr dar. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß eine Rechnung, welcher
ein Postcheckfvrmular zur Einzahlung des Betrages
beiliegt, rascher bezahlt wird, als wenn der Kunde
für eine vielleicht kleine Summe die Gebühren für ein
Postmandat bezahlen muß.

Das schweizerische Postcheckwsfsn darf als vor-
bildlich bezeichnet werden. Die Mindeststammemlage
beträgt nur noch 50 Fr. Die Guthaben werden ver-

zinst. Die Rechnungsinhaber werden auf den 15. und
letzten Tag des Monats unentgeltlich vom Stand ihrer
Rechnung benachrichtigt. Für Bareinzahlungen und Aus-
Zahlungen wird eine billige Gebühr erhoben, dagegen
kanm der Kontoinhaber beliebige Ueberträge auf andere
Konten tax-gebührenfrei vornehmen lassen.

Ende 1923 bestanden über 50,000 Postcheckkonten
in der Schweiz. Nach einer Statistik über die ge-
schäftliche Betätigung der Rechnungsinhaber war das

Gewerbe mit 8159 Konten vertreten. Die Vorteile
des Postcheckwesens nehmen für jeden einzelnen Teil-
nehmer zu, je dichter das Kontennetz selber ist, da die

Ueberweisungen von einem Konto auf ein anderes
gebührenfrei ausgeführt werden. Diese Vorteile sollten
speziell auch die Gewerbetreibenden veranlassen, sich

ein Postcheckkonto einzurichten. Sie werden dadurch
dazu beitragen, die Zahlungssitten des Landes zu
verbessern.

Mgmeine ewMsbwMWiMK.
(Verfügung des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements

vom 1. September 182S.)

I. Es werden bis auf weiteres folgende allgemeine
Einfuhrbewilligungen über alle Grenzen erteilt:

Zolltarif-
Oberleder, andere als Kalbleder, Schmalleder nummer

und braunes oder gewichstes Rindsleder. 181
Zeug- und Riemenleder 182
Lederarten, nicht anderweit genannte.... 184
Bestandteile von Schuhen und Pantoffeln aus

Leder 190
Schuhe und Pantoffeln aus Stramin, Filz usw. 199
Schuhe, nicht anderweitig genannte 201
Bau- und Nutzholz mit der Axt beschlagen,

Nadelholz 232
Schreinerwaren, glatt, roh 259
Schreinerwaren, glatt, andere als rohe 260
Luxus-, Galanterie- und Phantasieartikel aus

Holz und sogen. Kleinmöbel, andere als in
Verbindung mit Textilstoffen 268 b

Fertige Holzwaren, nicht anderweitig genannt, roh 270
Fertige Holzwaren, nicht anderweitig genannt,

andere als rohe 271
Slahldrahtbürsten 284 s

Bürstenbinderwaren, poliert, lackiert usw. 285b
Kartons im Gewicht von 200 bis 300 Ar per

ohne nachträgliche Bearbeitung 303
Kartons im Gewicht von über 300 Ar per

ohne nachträgliche Bearbeitung 304
Papiere und Kartons, gestrichen, ungemustert usw. 306ä
Papiere und Kartons, geschnitten in der Breite

von weniger als 25 om 308
Papiere und Kartons, einfarbig bedruckt, lose

oder broschiert 312

Papiere und Kartons, mehrfarbig bedruckt, lose '

oder broschiert 314
Papiere und Kartons, nach anderem Verfahren

bedruckt, lose oder broschiert 316

Pack- und Faltschachteln, Rohrs, nicht überzo-
gm usw. 330

Geschäftsbücher, Agenden u. dergl 335

Buchbinder- und Kartonnagearbeiten, nicht ander-
weitig genannt, mit Papier ausgerüstet 338b

Buchbinder- und Kartsnnagearbeiten, nicht ander-
weitig genannt, mit Seide usw. ausgerüstet 340 s

Buchbinder- und Kartsnnagearbeiten, nicht ander-
wsitig genannt, andere 340b

Seilêrarbêiten: Stricke, Taus 423

Pferde- und Büffelhaare, andere als rohe 497
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